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REPUBLIK ÖSTERREiCH 
BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ 

310676-12/70 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

zu Zl. 1553/J-NR/1970 

Wie n 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten 
zum Nationalrat Dr. van To:ng~ Peter und Genossen, 
Zahl 1553/J-NR/1970, betr~ffend Continentale Bank AGo 
- gerichtliche Beschlagnahme von Sparbüchern, die ich 
am 22.Januar 1970 erhalten habe, beantworte ich wie 

folgt: 
Der Staatsanwaltschaft Wien gelangte im 

Zuge der Hauptverhandlung gegen Viktor Müllner zur 
Kenntnis, daß der Regierungskommissär der Continenta­
le Bank AG. eine rein buchungsmäßige Kontenbereini­
gung von im Zuge des Strafverfahrens lediglich zu Be­
weiszwecken sichergestellten Sparbüchern und Gi:bo­
konten, die zur teilweisen Deckung der zu erwartE"·nden 
Ausfälle aus Kreditgewährungen an die "Panhans" Be­
triebs Ges.rn.b.H. und an die "Fides" Beteiligungs Ges. 
m.b.Ho bestimmt waren, durchgeführt hat. Diese Konten­
bereinigwlg war vom Aufsichtsrat der Continentale Bank 
AG. beschlossen und vom Handelsgericht Wien als Ge­
schäftsaufsichtsbehörde genehmigt worden. Die Staatsan­
waltschaft Wien hat mangels Vorliegens eines strafba­
ren Tatbestandes keinen Grund für eine in ihren Wir -
kungsbereich fallende Amtshandlung gefunden • 
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